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1 Veranlassung und Zielsetzung des Raumordnungsverfahrens 

1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Dem Netzausbau kommt durch die von der Bundesrepublik angestrebte Energiewende 

eine wichtige Schlüsselrolle zu. Durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und 

den Atomausstieg verändern sich auch die Anforderungen an das Übertragungsnetz. So 

produzieren Atomkraftwerke die Energie in der Regel in der Region, in der sie gebraucht 

wird. Erneuerbare Energie ï wie etwa Windkraft ï wird in Deutschland vornehmlich im Nor-

den gewonnen. Um die Netzsicherheit in Deutschland weiterhin gewährleisten bzw. mögli-

chen Engpässen und Spannungsproblemen entgegenwirken zu können, erarbeiten die 

Übertragungsnetzbetreiber in regelmäßigen Abständen einen Netzentwicklungsplan (NEP), 

welcher den Bedarf für den Umbau des Höchstspannungsnetzes ermittelt und welcher die 

wesentliche Grundlage für die Bedarfsfeststellung durch die Bundesnetzagentur ist (Bun-

desnetzagentur, 2015). 

Der Netzentwicklungsplans (NEP) 2024 (Bundesnetzagentur, 2015) wurde am 04. 09. 2015 

durch die Bundesnetzagentur bestätigt. Er sieht zur Erhöhung der Übertragungskapazität 

aus dem nordwestlichen Niedersachsen in den Raum Osnabrück den Ausbau des Höchst-

spannungsnetzes zwischen Conneforde und Merzen vor. Das Erfordernis eines Netzaus-

baus leitet sich aus der zunehmenden Erzeugungsleistung erneuerbarer Energien aus 

Nordwest-Niedersachsen ab, da die bestehenden Netze an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. 

Dabei wird auf dem Abschnitt zwischen Conneforde und Cloppenburg überwiegend Ons-

hore-erzeugter Windstrom transportiert, der Raum Cloppenburg soll zukünftig als Netzver-

knüpfungspunkt zu den Offshore-Windparks in der Nordsee dienen, um die dort erzeugte 

Energie in das landseitige Übertragungsnetz einzuspeisen. 

Die geplante Leitungsverbindung liegt vollständig im Bundesland Niedersachsen und um-

fasst zwei Abschnitte. Die beiden Abschnitte, Maßnahme 51a (Conneforde - Cloppenburg) 

und Maßnahme 51b (Cloppenburg ï Merzen) sind Teil des Projektes P21: Netzverstärkung 

und -ausbau Conneforde - Cloppenburg ï Merzen im NEP. Das Projekt P21 wurde mit bei-

den Maßnahmen im NEP 2024 bestätigt (siehe Abb. 1) und ist als Vorhaben Nr. 6 im Bun-

desbedarfsplangesetz (BBPlG) geführt. Damit ist für das Vorhaben die energiewirtschaftli-

che Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt (§ 1 Abs. 1 BBPlG).  

Im Rahmen der Maßnahme M51a ist eine Netzverstärkung der bestehenden Leitung von 

Conneforde nach Cloppenburg erforderlich. Es handelt sich dabei um eine Spannungsum-

stellung von 220 kV auf 380 kV durch ggf. Neubau in bestehender Trasse (Netzverstär-

kung). Das Raumordnungsverfahren für die Maßnahme 51a wurde durch das Amt für regi-

onale Landesentwicklung Weser-Ems am 15. 06. 2017 eingeleitet.  
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Die hier betrachtete Maßnahme M51b erfordert einen weiteren Leitungsneubau (Netzaus-

bau) zwischen Cloppenburg und der geplanten Umspannanlage Merzen, an welcher die 

neu zu errichtende 380-kV-Leitung angebunden wird (ebd.). 

 

Abb. 1 Projekt P21: Conneforde ï Cloppenburg/Ost ï Merzen Quelle: NEP 2024, verändert 

Da die beiden Maßnahmen ï 51a und 51b ï elektrotechnisch in Reihe geschaltet sind, wer-

den diese als ein Projekt betrachtet. 

Das gesamte Projekt Conneforde ï Cloppenburg ï Merzen wird grundsätzlich als Höchst-

spannungsfreileitung geplant. Gleichzeitig ist die Leitung im Bundesbedarfsplangesetz (§ 2 

Abs. 6 BBPlG) als sogenanntes Pilotprojekt zur Teilerdverkabelung eingestuft. Demnach 

kann die Leitung gemäß § 4 Abs. 1 BBPlG auf technisch und wirtschaftlich effizienten Teil-

abschnitten als Erdkabel zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung errichtet und be-

trieben werden. Die Möglichkeit zur Prüfung technisch und wirtschaftlich effizienter Teilab-

schnitte ist dabei grundlegend an die in § 4 Abs. 2 BBPlG formulierten Kriterien gebunden. 

Während der nördliche Leitungsabschnitt der Maßnahme 51b an eine Umspannanlage der 

TenneT TSO GmbH anschließen soll, schließt der südliche Leitungsabschnitt an die ge-

plante Umspannanlage Merzen der Amprion GmbH an. Die Maßnahme 51b wird daher von 

beiden Netzbetreibern geplant. 
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1.2 Zielsetzung des Raumordnungsverfahrens 

Gemäß § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 1 Nr. 14 der Raumord-

nungsverordnung (RoV) und § 9 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) ist für 

die Errichtung von Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 

110 kV oder mehr ein Raumordnungsverfahren (ROV) durchzuführen, wenn diese im Ein-

zelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. 

Zuständige Landesplanungsbehörde für beide ROV ist das Amt für regionale Landesent-

wicklung Weser-Ems (ARL WE) mit Sitz in Oldenburg, die nach Absprache mit den unteren 

Landesplanungsbehörden dieses Vorhaben gem. § 19 Abs. 1 NROG an sich gezogen hat.  

Das Ergebnis des ROV ist die landesplanerische Feststellung mit einem raumordnerisch 

abgestimmten Trassenkorridor. Unter Berücksichtigung eines der Verfahrensebene ange-

messenen Bearbeitungsmaßstabs von M 1:50.000 bis M 1:25.0000 stellt dieser Trassen-

korridor unter den Aspekten  

¶ Umweltverträglichkeit, 

¶ Artenschutz, 

¶ Natura 2000 und 

¶ Raumverträglichkeit sowie unter Berücksichtigung der 

¶ grundsätzlichen technischen Realisierbarkeit 

die insgesamt günstigste aller im Rahmen des Variantenvergleichs zu untersuchenden Va-

rianten dar. Damit ist sie in der weiteren Planung grundsätzlich durchsetzungsfähig, wobei 

die Feinplanung und Genehmigung der Leitungstrasse mit grundstücksgenauer Festlegung 

der Leitungsachse sowie der Maststandorte und des Leitungsschutzstreifens erst im an-

schließenden Planfeststellungsverfahren (PFV) nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) erfolgt. Gegenstand der Planfeststellung sind neben der Eingriffsermittlung nach 

§ 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) u. a. auch eine vertiefte Prüfung der arten-

schutzrechtlichen Aspekte sowie der FFH-Verträglichkeit. Zudem wird gemäß Anlage 1 

Nr. 19.1.1 UVPG im Rahmen des PFV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, 

die die Umweltverträglichkeitsprüfung des Raumordnungsverfahrens ergänzt. Gemäß § 74 

Abs. 2 UVPG sind für das gegenständliche Raumordnungsverfahren die Vorschriften des 

UVPG in der vor dem 16. Mai 2017 geltenden Fassung anzuwenden; diese werden im 

Rahmen der Antragsunterlagen entsprechend zitiert. 
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2 Rechtsgrundlagen und Gegenstand des Raumordnungsverfah-

rens 

2.1 Rechtsgrundlagen und Planungsverfahren 

Die gesetzliche Grundlage für die Durchführung dieses ROV ergibt sich aus § 15 Raumord-

nungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 1 Nr. 14 der Raumordnungsverordnung (RoV) und 

§ 9 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG). Für Planungen und Maßnahmen ist 

demnach ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, wenn diese im Einzelfall raumbe-

deutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. Gemäß § 1 Nr. 14 der Raumordnungs-

verordnung zählen Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder 

mehr zu diesen Vorhaben. Die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens für die ge-

plante 380-kV-Leitung Conneforde-Cloppenburg ist von der zuständigen Landesplanungs-

behörde, dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) festgestellt wor-

den.  

Das Raumordnungsverfahren (ROV) ist ein Abstimmungsverfahren, in welchem insbeson-

dere die Übereinstimmung des geplanten Vorhabens mit den Zielen, Grundsätzen und 

sonstigen Erfordernissen der Raumordnung sowie mit anderen raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen geprüft wird. Im Raumordnungsverfahren (ROV) wird festgestellt,  

1) ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung übereinstimmt,  

2) wie das Vorhaben unter den Gesichtspunkten der Raumordnung durchgeführt und auf 

andere Vorhaben abgestimmt werden kann,  

3) welche raumbedeutsamen Auswirkungen das Vorhaben unter überörtlichen Gesichts-

punkten hat,  

4) welche Auswirkungen das Vorhaben auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten 

Schutzgüter hat und wie die Auswirkungen zu bewerten sind, sowie  

5) zu welchem Ergebnis eine Prüfung der Standort- oder Trassenalternativen geführt hat.  

Im Rahmen des ROV ist gemäß § 16 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung) eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Errichtung von Hochspannungsfreileitun-

gen mit einer Nennspannung von 220 kV und mehr und einer Länge von mehr als 15 km 

durchzuführen. In dieser sollen die raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf 

die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand 

ermittelt, beschrieben und bewertet werden.  

Darüber hinaus ist bereits im ROV im Rahmen einer Natura 2000-Voruntersuchung zu prü-

fen, ob das geplante Vorhaben geeignet ist Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten 

hervorzurufen. Der Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten ist be-

reits bei der Korridorfindung im Zuge des ROV ein entscheidendes Gewicht beizumessen. 

Lassen sich erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausschließen, ist die Prüfung von Varian-

ten (zumutbare Alternativen) im vorgelagerten Verfahren immer auch mit der Frage der 

späteren Zulässigkeit des Vorhabens verbunden.  
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Aus den Vorschriften der §§ 44 und 45 BNatSchG leitet sich zudem das Erfordernis einer 

Artenschutzprüfung (ASP) bei allen Planungs- und Zulassungsverfahren ab. Eine dezi-

dierte artenschutzrechtliche Betrachtung ist im Rahmen des ROV jedoch nicht möglich. 

Hier kann nur eine artenschutzrechtliche Voreinschätzung zur potenziellen Machbarkeit er-

folgen. In diesem Rahmen kann bereits bei der Korridorfindung auf eine mögliche Betrof-

fenheit störungsempfindlicher Arten mit großen Raumansprüchen oder einer Beeinträchti-

gung der Interaktionsräume bestimmter Arten durch Zerschneidung von Teillebensräumen 

berücksichtigt werden, sodass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Zulassungs-

verfahren in der Regel ausgeschlossen werden können.  

Das Raumordnungsverfahren mit der abschließenden landesplanerischen Feststellung ent-

faltet keine unmittelbare Rechtswirkung. Dennoch sind gemäß § 11 Abs. 5 NROG die Er-

gebnisse in den nachgelagerten Verfahren sowie bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen, die den im Raumordnungsverfahren beurteilten Gegenstand betreffen, zu be-

rücksichtigen. 

2.2 Gegenstand des Raumordnungsverfahrens 

Gegenstand des Raumordnungsverfahrens ist der Neubau einer 380-kV-Leitung von einer 

der geplanten oder auszubauenden Umspannanlagen in Cloppenburg bis zu der neu zu er-

richtenden Umspannanlage nahe dem Punkt Merzen, an dem die Bestandsstromkreise zu-

sammengeführt sind. Im Folgenden wird die geplante Umspannanlage als ĂUmspannan-

lage Merzenñ bezeichnet.  

Wie in Kap. 1.1 dargelegt, bildet die hier betrachtete Maßnahme M 51b zusammen mit der 

Maßnahme M 51a einen Teil des Projektes P21: Conneforde ï Cloppenburg ï Merzen. 

Aufgrund der daraus resultierenden Abhängigkeiten werden beide Maßnahmen in enger 

methodischer, inhaltlicher und auch zeitlicher Abstimmung geplant. Dennoch handelt es 

sich um zwei formal voneinander getrennte Raumordnungsverfahren mit jeweils eigenstän-

digen Unterlagen. Die vorliegenden Unterlagen beziehen sich auf die Maßnahme M 51b; 

betrachtet wird der südliche Teilabschnitt der Gesamtmaßnahme zwischen den geplanten 

Umspannanlagen Cloppenburg und Merzen.  

Die bestehenden Abhängigkeiten zwischen den Maßnahmen M 51a und M 51b werden im 

Kap. 6 ĂMaßnahmenübergreifende Betrachtungñ erºrtert.  

2.3 Untersuchungsrahmen 

Mit Schreiben vom 20. 11. 2015 hat das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 

den Untersuchungsrahmen für das Raumordnungsverfahren mitgeteilt (ArL-WE, 2015). Auf 

Grundlage der zuvor versandten Projektunterlagen sowie im Ergebnis der Antragskonfe-

renz (am 15. 09. 2015) und unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen 

wurde der Untersuchungsrahmen für die Untersuchungen festgelegt. 
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Dabei wurde festgelegt, dass zwischen Cloppenburg und Merzen die Korridore A, B, C so-

wie in gleicher Weise der zur Abschichtung vorgeschlagene Korridor D als Variante D3 im 

Rahmen des Raumordnungsverfahrens vertieft zu untersuchen sind. Zum Verlauf der Korri-

dore s. Kap. 4.6. Eine maßnahmenübergreifende Betrachtung der potentiellen Verlänge-

rung des Korridors D3 über den Korridor F der Maßnahme 51a ist in Kapitel 6.3 dargelegt. 

Die Varianten D1 und D2 wurden nicht zur vertieften Untersuchung festgelegt (s. Kap. 4.7). 

Auch der erforderliche Neubau einer 380-kV-Schaltanlage im Netzverknüpfungspunkt Mer-

zen wird durch den festgelegten Untersuchungsrahmen nicht erfasst und ist damit nicht 

Gegenstand des beantragten Raumordnungsverfahrens (s. Kap. 4.1.2).  

Bezüglich Untersuchungsgegenstände und Untersuchungstiefe bezieht sich das ARL W-E 

im Wesentlichen auf die seitens der Vorhabenträger eingereichten Unterlagen zur Antrags-

konferenz. In der schriftlichen Festlegung des Untersuchungsrahmens werden vom ARL 

WE (ArL-WE, 2015) folgende zusätzliche Anforderungen genannt: 

¶ Auf die agrarstrukturellen Belange und den verantwortungsvollen Umgang mit der 

wertvollen Ressource Boden ist in den Antragsunterlagen ein besonderes Augenmerk 

zu legen 

¶ Zum Belang Wald/Forstwirtschaft ist der forstliche Rahmenplan zu berücksichtigen 

¶ In die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter Landschaft sowie Kultur- 

und sonstige Sachgüter sind auch die kulturlandschaftlichen Besonderheiten des Rau-

mes einzubeziehen. 

¶ Bei der Prüfung von Teilerdkabelabschnitten ist ein besonderes Augenmerk auf den 

Bodenschutz zu richten. Die möglichen Auswirkungen auf das Gefüge des Bodens, 

und des Wasserhaushaltes einschließlich des Grundwassers und der Entwässerung 

ist für die Bau- und Betriebsphase von Teilerdkabelabschnitten zu beschreiben.  

¶ In den Antragsunterlagen sind Aussagen zum Rückbau vorhandener Leitungen sowie 

zur Bündelung mit vorhandenen Leitungen auf getrennten bzw. gemeinsamen Masten 

zu machen. 

Darüber hinaus verweist das ARL auf die im Zuge der Antragskonferenz eingegangenen 

schriftlichen Hinweise von Trägern öffentlicher Belange, welche bei der Erstellung der An-

tragsunterlagen zu berücksichtigen sind.  

2.4 Aufbau der Antragsunterlagen 

Die vorliegenden Unterlagen zum Raumordnungsverfahren der 380-kV-Leitung von Clop-

penburg nach Merzen wurden in insgesamt sieben Unterlagen untergliedert. Die Aufteilung 

ergibt sich zum einen durch den verhältnismäßig großen Umfang jeder einzelnen Unterlage 

sowie auch aufgrund der unterschiedlich rechtlichen Anforderungen.  
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So sind die umweltfachlichen Beiträge in die Unterlagen 2 bis 4 untergliedert, da die Um-

weltverträglichkeit gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), die 

Verträglichkeit mit den Schutzansprüchen des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura-

2000 (FFH-Verträglichkeit) sowie der Vereinbarkeit der artenschutzrechtlichen Vorschriften 

der Europäischen Union, des Bundes und der Länder unterschiedliche Fragestellungen be-

antworten müssen bzw. jeweils eigenständige Rechtsfolgen entfalten. Die Ergebnisse sind 

in den Kapiteln 5.3.3 bis 5.3.5 dargestellt.  

In der Unterlage 5 wird ausschließlich geprüft, ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der 

Raumordnung übereinstimmt, bzw. wie das Vorhaben unter den Gesichtspunkten der 

Raumordnung durchgeführt und auf andere Vorhaben abgestimmt werden kann und ob 

eine Konformität mit den entsprechenden Zielen und Grundsätzen der Raumordnung gege-

ben ist bzw. hergestellt werden kann. Die Ergebnisse sind im Kapitel 5.3.6 zusammenge-

fasst.  

Die Unterlage 6 umfasst fünf Teilvariantenvergleiche als jeweils eigenständige, in sich ge-

schlossene Unterlagen. Vorgelagerte Teilvariantenvergleiche waren erforderlich um ver-

schiedene räumliche Untervarianten der einzelnen Trassenkorridore miteinander zu ver-

gleichen. In Bereichen sehr hoher Raumwiderstände wurden unterschiedliche Lösungsan-

sätze entwickelt um daraus die kleinräumig jeweils günstigste Lösung abzuleiten. Die je-

weiligen Vorzugsvarianten der Teilvariantenvergleiche wurden als Teilabschnitte in die be-

treffenden Trassenkorridore integriert. Die Ergebnisse der Teilvariantenvergleiche sind im 

Kap. 5.2 dokumentiert.  

Gegenstand der Unterlage 7 ist die Prüfung, ob und in welchen Teilabschnitten die in § 4 

Absatz 2 BBPlG formulierten Kriterien eintreten bzw. betroffen sind, sodass die Vorausset-

zungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Wie bereits dargelegt, kann die Leitung 

gemäß § 4 Absatz 1 BBPlG auf technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten als 

Erdkabel zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung errichtet und betrieben werden, 

sofern die in § 4 Absatz 2 BBPlG formulierten Kriterien eintreten bzw. betroffen sind. Wird 

in den Engstellensteckbriefen der Unterlage 7, bei der auch die Abstandsvorgaben gemäß 

Kapitel 4.2 Nr. 7 LROP (ML NDS, 2017) betrachtet werden, festgestellt, dass die Leitungs-

führung vorzugswürdig durch die Errichtung eines Erdkabels möglich ist, wird die betref-

fende Engstelle bzw. der Trassenabschnitt als Bauklasse ĂErdkabelñ in den Variantenver-

gleich eingestellt. Die Ergebnisse der Unterlage 7 sind im Kapitel 5.1.2 zusammengefasst. 

Der vorliegende Erläuterungsbericht stellt die Unterlage 1 dar. Sie enthält neben der Be-

schreibung des Vorhabens und den technischen Angaben zum Vorhaben die zusammen-

gefassten Ergebnisse aller Planungsschritte und eigenständigen Unterlagen zum Raum-

ordnungsverfahren.  
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Unter Berücksichtigung der Belange der Umweltverträglichkeit (einschließlich des Schutz-

guts Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit), der Raumverträglichkeit des 

europäischen Gebiets- und Artenschutzes sowie den Anforderungen an die technische Re-

alisierbarkeit wird in Kap. 0 des Erläuterungsberichtes der übergeordnete Variantenver-

gleich durchgeführt.  

Aus dem Ergebnis des Variantenvergleichs leitet sich der für die Leitungsführung der ge-

planten 380-kV-Leitung präferierte Trassenkorridor ab, welchen die Vorhabenträger für die 

landesplanerische Feststellung beantragen.  

Die nachfolgende tabellarische Auflistung gibt einen Überblick über die Antragsunterlagen:  

Orientierungshilfe zum Aufbau der Antragsunterlagen 
    

Unterlage 1 Erläuterungsbericht 

 A Bericht 

 B Karte(n) 
    

Unterlage 2 Umweltverträglichkeitsstudie 

 A Bericht 

 B Karten 

 C Anlagen 
    

Unterlage 3 Natura 2000-Voruntersuchung 
    

Unterlage 4 Artenschutzfachbeitrag 

 A Bericht 

 B Anlagen 
    

Unterlage 5 Raumverträglichkeitsstudie 

 A Bericht 

 B Karten 
    

Unterlage 6 Teilvariantenvergleiche 
    

Unterlage 7 Engstellensteckbriefe 
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3 Technische Angaben zur 380-kV-Höchstspannungsübertragung 

Die Basis der Energieinfrastruktur ist das Stromnetz, das sich in mehrere Spannungsebe-

nen unterteilt. Niederspannungsnetze schließen kleine lokale Stromabnehmer wie Einzel-

haushalte an. Auf der regionalen Ebene wird der Strom über Mittel- und Hochspannungs-

netze verteilt, zu den Abnehmern gehören größere Verbraucher, wie zum Beispiel Unter-

nehmen. Das Rückgrat der Energieinfrastruktur bilden die Übertragungsnetze (sog. 

Höchstspannungsebene mit einer Nennspannung von 220 kV oder mehr).  

Die Stromübertragung in einer Spannungsebene von 380-kV stellt im vermaschten Übertra-

gungsnetz in Deutschland die Regel dar. Im Vergleich zu niedrigeren Spannungsebenen ist 

eine höhere Leistungsübertragung möglich. 

3.1 Technische Regelwerke und Richtlinien 

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die 

technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschrif-

ten die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. 

3.1.1 Planung 

Für die Bemessung und Konstruktion sowie für die Ausführung der Bautätigkeiten der ge-

planten 380-kV-Höchstspannungsleitung sind die Europa-Normen (EN) DIN EN 50341-1 

und DIN EN 50341-2-4 relevant. Diese sind ebenso vom Vorstand des Verbandes der 

Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V. (VDE) unter der Nummer DIN VDE 

0210: Freileitungen über AC 45 kV, Teil1 und Teile 3 bis 4 in das VDE-Vorschriftenwerk 

aufgenommen und der Fachöffentlichkeit bekannt gegeben worden. Teil 3 bis 4 der DIN EN 

50341 enthält zusätzlich nationale normative Festsetzungen für Deutschland. 

3.1.2 Ausführung 

Für die Bauphase gelten die einschlägigen Vorschriften, die für eine sichere und umwelt-

schonende Projektumsetzung erforderlich sind. Hierzu zählen u. a. gesetzliche Anforderun-

gen (TRBS) und berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften (BGV), Normen 

sowie Amprion-spezifische Montagerichtlinien und arbeitsbereichsbezogene Betriebsan-

weisungen. Darüber hinaus werden die Ausführungsvorschriften gemäß dem landespflege-

rischen Begleitplan bzw. dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und die entsprechenden 

Nebenbestimmungen der Planfeststellung entsprechend berücksichtigt.   
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3.1.3 Betrieb 

Für den Betrieb der geplanten 380-kV-Höchstspannungsleitung ist ferner die DIN EN 

50110-1 und EN 50110-2 relevant. Die geplante 380-kV-Leitung quert überwiegend land-

wirtschaftlich genutzte Flächen. Durch die Einhaltung eines Abstands von mindestens 12 m 

der Leiterseile zur Erdoberkante wird jegliche Höheneinschränkung bis zu 7 m Gerätehöhe 

für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung vermieden.  

So gestattet dieser Sachverhalt beim Betrieb von beweglichen Arbeitsmaschinen und Fahr-

zeugen (landwirtschaftliche Arbeiten) das Unterqueren der Freileitung mit modernen Groß-

maschinen unter Einhaltung eines Schutzabstandes von fünf Metern. 

Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen unabhängig von der Ausführung als Freileitung 

oder Erdkabel in Form von elektrischen und magnetischen Feldern. Elektrische Felder wer-

den beim Erdkabel jedoch durch das Erdreich, den Kabelmantel und die Kabelschutzrohre 

vollständig abgeschirmt, so dass diese nur im Freien in der Umgebung von Freileitungen 

auftreten. Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom füh-

renden Leiterseile elektrische und magnetische Felder. Es handelt sich um Wechselfelder 

mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz). Diese Frequenz gehört zum sogenannten Niederfre-

quenzbereich. Die stärksten elektrischen und magnetischen Felder treten direkt unterhalb 

der Freileitungen zwischen den Masten am Ort des größten Durchhanges der Leiterseile 

auf. Das stärkste magnetische Feld tritt im Fall von Erdkabeln direkt über den Erdkabelab-

schnitten auf. Die Stärke der Felder nimmt mit zunehmender seitlicher Entfernung von der 

Leitung relativ schnell ab (etwa quadratisch mit der Abstandsvergrößerung). Elektrische 

Felder können durch elektrisch leitfähige Materialien, wie z. B. durch bauliche Strukturen 

oder Bewuchs, gut abgeschirmt werden. Magnetfelder können anorganische und organi-

sche Stoffe nahezu ungestört durchdringen. 

Die Regelungen der 26. BImSchV finden nach deren § 1 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 2 für die 

Errichtung und den Betrieb von Niederfrequenzanlagen ï wie sie das gegenständliche Vor-

haben darstellt ï Anwendung. Nach § 3 Abs. 2 der 26. BImSchV sind Niederfrequenzanla-

gen, die nach dem 22. August 2013 errichtet werden, so zu errichten und zu betreiben, 

dass sie bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Or-

ten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die im 

Anhang 1a der 26. BImSchV genannten Grenzwerte nicht überschreiten. Dabei dürfen Nie-

derfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hz die Hälfte des in Anhang 1a genannten 

Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten. In der technischen Auspla-

nung der Leitung wird diese so ausgeführt, dass sämtliche Grenzwerte eingehalten wer-

den. Beim Betrieb von Freileitungen werden die Grenzwerte der 26. BImSchV von 100 ɛT 

(Mikroteslar) bzw. 5 kV/m regelmäßig deutlich unterschritten. 
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Geräusche als Immission unterliegen den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes. Zur Bewertung von Geräuschen gilt die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zum Bundes-Immissionsschutzgesetz: Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 

Lärm). Durch die elektrischen Feldstärken, die um den Leiter herum deutlich höher sind als 

in Bodennähe, werden in der 380-kV-Ebene elektrische Entladungen in der Luft hervorge-

rufen. Die Stärke dieser Entladungen hängt u. a. maßgeblich von der Witterung ab. Dieser 

Effekt, auch Korona genannt, ruft Geräusche hervor (Knistern, Prasseln, Rauschen und in 

besonderen Fällen ein tiefes Brummen), die ï bei Einsatz eines Viererbündels ï haupt-

sächlich bei seltenen Wetterlagen wie Regen, Nebel oder Raureif in der Nähe von Höchst-

spannungsfreileitungen zu hören sind.  

Bei der Bewertung dieser Geräusche sind vornehmlich insbesondere Ruhezeiten (Nacht-

wert) zu betrachten, in denen die Geräuschimmissionen besonders störend wahrgenom-

men werden können. 

Elektrische und magnetische Felder sowie die im Betrieb der Leitung und der erforderlichen 

Anlagen entstehenden Geräuschemissionen sind auf den Nahbereich beschränkt bzw. 

nehmen mit zunehmender Entfernung schnell ab. 

3.1.4 Sicherheit  

Die Abstände zwischen den Leiterseilen und dem Boden gewährleisten, dass das Unter-

queren der Freileitungen gefahrlos möglich ist. Die Überdeckung durch den Boden im Be-

reich der Erdkabelabschnitte schützt die Leitung vor Frost und vor Beschädigungen durch 

Dritte. Elektrische Anlagen wie Umspannanlage (UA) und Kabelübergabestationen (KÜS) 

sind durch einen Zaun vor unbefugten Zutritten geschützt. Die Anlagen sind zusätzlich 

durch entsprechende Warnhinweise gekennzeichnet. 

3.2 Freileitung 

Die Freileitung stellt die Regeltechnologie zur Höchstspannungsübertragung im Projekt dar. 

Es wird eine zweisystemige Freileitung geplant (zwei Stromkreise). Ein Freileitungssystem 

besteht aus drei Leiterseilen bzw. im Falle des hier geplanten Vorhabens Bündelleitern, die 

auf den Traversen beiderseits des Mastschaftes befestigt sind.  

3.2.1 Bauablauf 

Die folgenden Punkte beschreiben exemplarisch einen möglichen Bauablauf, wobei eine 

Ausdetaillierung erst im Rahmen der Planung zum Planfeststellungsverfahren erfolgen 

kann. 



TenneT TSO GmbH/Amprion GmbH 
ROV zur 380-kV-Leitung Conneforde ï Cloppenburg ï Merzen (CCM) ï Maßnahme 51b 
Erläuterungsbericht ï Unterlage 1A - 12 - 

 

 

     
 

Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Gründung. Zur Auswahl und 

Dimensionierung der Gründungen sind als vorbereitende Maßnahmen Baugrunduntersu-

chungen notwendig. Im Falle von beispielsweise Pfahlgründungen werden an den Eck-

punkten Pfähle in den Boden eingebracht. Das Ramm- oder Bohrgerät ist auf einem Rau-

penfahrzeug angebracht. Um die erforderlichen Fahrwege zwischen den einzelnen Bauein-

satzbereichen gering zu halten, werden die einzelnen Maststandorte in einer Arbeitsrich-

tung nacheinander (wenn möglich) hergestellt. Im Anschluss daran werden die Gittermas-

ten in Einzelteilen zu den Standorten transportiert, vor Ort montiert und im Normalfall mit 

einem Mobilkran aufgestellt. Wahlweise kann auch eine Teilvormontage einzelner Bauteile 

(Querträger, Mastschuss etc.) am Baulager oder an entsprechenden Arbeitsflächen in der 

Nähe der Maststandorte erfolgen. Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet wer-

den, hängt von Bauart, Gewicht und Abmessungen der Masten, von der Erreichbarkeit des 

Standortes und der nach der Örtlichkeit tatsächlich möglichen Arbeitsfläche ab.  

Vor Beginn der Seilzugarbeiten werden an allen Kreuzungen mit Straßen, Autobahnen, 

Bahnstrecken usw. Schutzgerüste aufgestellt. Diese Schutzgerüste ermöglichen ein Ziehen 

des Vorseils ohne einen Eingriff in den entsprechenden Verkehrsraum. Die Abstimmung für 

die Errichtung der Gerüste mit betroffenen Trägern öffentlicher Belange erfolgt nach Plan-

feststellungsbeschluss. 

 

Abb. 2 Stahlrohrschutzkonstruktion mit Netz über einer Autobahn 
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Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen Ab-

spannabschnitten. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkel-Abspann-

masten (WA) bzw. Winkelendmasten (WE). An einem Ende eines Abspannabschnittes be-

findet sich der ĂTrommelplatzñ mit den Seilen auf Trommeln und den Seilbremsen, am an-

deren Ende der ĂWindenplatzñ mit den Seilwinden zum Ziehen der Seile. Das Verlegen von 

Seilen für Freileitungen ist in der DIN 48 207 geregelt. 

 

 

Abb. 3 Prinzipdarstellung eines Seilzuges 

Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, 

das heißt ohne Bodenberührung zwischen Trommel- und Windenplatz, verlegt. Die Seile 

werden über am Mast befestigte Laufräder so im Luftraum geführt, dass sie weder den Bo-

den noch Hindernisse berühren. Zum Ziehen der Leiterseile bzw. des Erdseils wird zu-

nächst zwischen Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das Vorseil 

wird dabei je nach Geländebeschaffenheit, z. B. entweder per Hand, mit einem Traktor o-

der anderen geländegängigen Fahrzeugen sowie unter besonderen Umständen mit dem 

Hubschrauber verlegt. 

Anschließend werden die Leiterseile bzw. das Erdseil mit dem Vorseil verbunden und von 

den Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Um die Bodenfreiheit beim Zie-

hen der Seile zu gewährleisten, werden die Seile durch eine Seilbremse am Trommelplatz 

entsprechend eingebremst und unter Zugspannung zurückgehalten. Abschließend werden 

die Seildurchhänge auf den berechneten Sollwert einreguliert und die Seile in die Isolator-

ketten eingeklemmt. 

3.2.2 Baustelleneinrichtungen und Zuwegungen 

Für den Bauablauf sind an den Maststandorten eine Zuwegung und eine Arbeitsfläche er-

forderlich, die Gegenstand der späteren Planfeststellung sind. Die Größe der Arbeitsfläche, 

einschließlich des Maststandortes, beträgt pro Mast im Durchschnitt i.d.R. ca. 60 m x 60 m. 
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Zu Beginn der Arbeiten werden für die Lagerung von Materialien und für Unterkünfte des 

Baustellenpersonals geeignete Flächen in der Nähe der Baustellen eingerichtet. Dies ge-

schieht durch die bauausführenden Firmen in Abstimmung und im Einvernehmen mit den 

Grundstückseigentümern vor Ort. Eine dauerhafte Befestigung der Lagerplätze ist in der 

Regel nicht erforderlich.  

Abseits der Straßen und Wege werden während der Bauausführung und im Betrieb zum 

Erreichen der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstücke im Schutz-

bereich befahren.  

Die Zugänglichkeit der Schutzbereiche von öffentlichen Straßen und Wegen wird, wo erfor-

derlich, durch temporäre und dauerhafte Zuwegungen ermöglicht. Temporäre Zuwegungen 

werden ausschließlich für den Bau und dauerhafte Zuwegungen sowohl für den Bau als 

auch für den Betrieb in Anspruch genommen. Sie dienen auch zur Umgehung von Hinder-

nissen, wie z. B. linearen Gehölzbeständen und Gräben. Dauerhaft befestigte Zuwegungen 

sowie Lager- und Arbeitsflächen werden vor Ort grundsätzlich nicht hergestellt.  

Unter Beachtung lagebezogener Vermeidungsmaßnahmen sowie bei schlechter Witterung 

oder nicht geeigneten Bodenverhältnissen werden die Zuwegungen in Teilbereichen provi-

sorisch mit Bohlen/Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium ausgelegt  

Entstehende Schäden werden ausgeglichen und der vorgefundene Zustand der Flächen 

wiederhergestellt. 

3.2.3 Technische Daten der Freileitung 

Geplant ist die Errichtung einer 380-kV-Freileitung auf einem Stahlfachwerkmastgestänge. 

Als Mastformen können in der späteren Ausplanung der genauen Trasse Donau-, Tonnen- 

oder Einebenenmastgestänge zum Einsatz kommen. Die Donaumaste haben in der Regel 

eine Höhe von ca. 50ï65 m und eine Traversenbreite von ca. 30 m (2 x 15 m). Im Einzel-

fall, z. B. bei Überspannungen, können auch höhere/breitere Maste errichtet werden. 

Die Bündelleiter werden an den Masten aufgehängt. Diese dienen somit als Stützpunkte 

entlang der Trasse. Die Bauform und Dimensionierung der Maste wird von mehreren Fak-

toren bestimmt. Dies sind insbesondere die Anzahl der mitzuführenden Stromkreise, die 

Spannungsebene, die Abstände zwischen den einzelnen Masten, die Funktion der Masten 

(Trag- oder Winkelabspannmast) und ggf. einzuhaltende Begrenzungen wie z. B. Restrikti-

onen hinsichtlich Trassenbreite bzw. Höhe. Es werden sog. Stahlgittermaste eingesetzt, 

wobei unterschiedliche Masttypen zum Einsatz kommen können. 
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Abb. 4 Prinzipzeichnung eines Stahlgittermastes (Quelle: Amprion) 

 

Abb. 5 Prinzipzeichnung unterschiedlicher Mastformen (Quelle: Amprion) 

Beim Donaumast werden auf den Traversen unterschiedliche Anzahlen an Bündelleitern 

aufgehängt. Die obersten Traversen nehmen jeweils einen Bündelleiter, die unteren Tra-

versen jeweils zwei Bündelleiter auf. Der Donaumast stellt den am häufigsten verwendeten 

Masttyp und einen guten Kompromiss zwischen Trassenbreite und -höhe dar. 

Beim Tonnenmast wird auf den jeweiligen Traversen jeweils nur ein Bündelleiter aufge-

hängt. Tonnenmasten gewährleisten eine möglichst schmale Trasse, erreichen jedoch bau-

artbedingt eine größere Gesamthöhe. 
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Im Falle von Restriktionen hinsichtlich der Trassenhöhe, kann die Trasse auf sog. Eineben-

enmasten geführt werden. Hier werden an einer Traverse jeweils drei Bündelleiter aufge-

hängt. Dementsprechend kann die Bauhöhe verringert werden, die Trassenbreite wird je-

doch größer. 

Neben den genannten Punkten ist die Masthöhe ferner von der Entfernung der Maste zuei-

nander und vom Bodenabstand der Leiterseile abhängig. Dieser liegt bei mind. 12 m um 

einerseits die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte und andererseits eine gefahrlose Be-

fahrung und Bewirtschaftung darunter zu gewährleisten. Im Trassenbereich gilt für Vegeta-

tion in der Regel eine Aufwuchsbeschränkung auf eine Höhe von ca. 7 m. 

Wo welche Masttypen zum Einsatz kommen und wie hoch die Masten entlang der Trasse 

jeweils sein werden, kann erst mit der detaillierten technischen Trassierung im Rahmen der 

Planungen für den Planfeststellungsantrag erfolgen. 

Ferner unterscheiden sich die Masten noch hinsichtlich ihrer Funktion in: 

¶ Abspann- und Winkelabspannmasten  

Abspann- und Winkelabspannmasten nehmen die resultierenden Leiterzugkräfte in 

Winkelpunkten der Leitung auf. Sie sind mit Abspannketten ausgerüstet und für unter-

schiedliche Leiterzugkräfte in Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden daher Festpunkte 

in der Leitung.  

¶ Endmasten  

Endmasten entsprechen vom Mastbild einem Winkelabspannmast. Endmasten werden 

jedoch statisch so ausgelegt, dass sie Differenzzüge aufnehmen können, die durch 

unterschiedlich große oder einseitig fehlende Leiterseilzugkräfte der ankommenden 

oder abgehenden Leiterseile entstehen.  

¶ Tragmasten  

Tragmasten werden innerhalb eines Abspannabschnittes eingesetzt und fixieren die 

Leiter auf den geraden Strecken. Tragmasten können nur vertikale Lasten überneh-

men und übernehmen im Normalbetrieb keine Leiterzugkräfte. Bei dem geplanten Lei-

tungsvorhaben wird voraussichtlich überwiegend das Mastbild Donau verwendet. An 

einigen Stellen ist ggf. der Einsatz von Tonnenmasten/Einebenenmasten erforderlich, 

um den Übergang zu Bestandsleitungen und auch ggf. notwendigen Einsatz von Pro-

visorien sicherzustellen.  

In der Regel liegen die Masthöhen voraussichtlich zwischen ca. 50 und 65 m, die Abstände 

der Masten zueinander liegen bei ca. 400 m. Die endgültige Festlegung der Masthöhen 

und Maststandorte erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Planungen für das Planfeststel-

lungsverfahren.  
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3.2.3.1 Korrosionsschutz 

Die für den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe Stahl und Beton sind den ver-

schiedensten Angriffen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmosphärische Ein-

flüsse sowie durch aggressive Wässer und Böden ausgesetzt. Zu ihrem Schutz sind in den 

unterschiedlichen gültigen Normen, unter Berücksichtigung des Umweltschutzes, entspre-

chende vorbeugende Maßnahmen gefordert, um die jeweiligen Materialien vor den zu er-

wartenden Belastungen wirkungsvoll zu schützen und damit nachhaltig die Standsicherheit 

zu gewährleisten.  

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten für Freileitungen feuerverzinkt. Um 

eine Abwitterung des Überzuges aus Zink zu verhindern, wird zusätzlich eine farbige Be-

schichtung aufgebracht. Dabei werden aus Gründen des Umweltschutzes schwermetall-

freie und lösemittelarme Beschichtungen eingesetzt. Die Beschichtung wird wahlweise be-

reits in einem Beschichtungswerk oder nach Abschluss der Montagearbeiten vor Ort an 

den montierten Mastbauwerken aufgebracht.  

3.2.3.2 Erdung 

Die Stahlgittermasten sind zur Begrenzung von Schritt- und Berührungsspannungen zu er-

den. Dies erfolgt i. d. R. über das Mastfundament und die Erdungsseile. 

3.2.3.3 Fundamente 

Die Gründungen haben die Aufgabe, die auf die Maste einwirkenden Kräfte und Belastun-

gen mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund einzuleiten.  Je nach Baugrundbeschaf-

fenheit können unterschiedliche Fundamenttypen zum Einsatz kommen. Diese hängen von 

den jeweiligen statischen Anforderungen, dem Masttyp, der Masthöhe und den räumlichen 

Gegebenheiten ab.  

Die Auswahl geeigneter Fundamenttypen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese 

sind im Wesentlichen:  

¶ die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkräfte,  

¶ Bewertung der Tragfähigkeit und Verformungsverhalten des Baugrunds in Abhängig-

keit vom Fundamenttyp,  

¶ Dimensionierung des Tragwerkes und  

¶ Witterungsabhängigkeit der Gründungsverfahren und die zur Verfügung stehende 

Bauzeit.  

Wesentlich für die Auswahl der Fundamenttypen sind dabei die angetroffenen Baugrund-

verhältnisse am geplanten Maststandort. Der jeweilige Fundamenttyp kann erst im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens und auf Basis der Baugrunderkenntnisse festgelegt wer-

den. Grundsätzlich können die Fundamenttypen  
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¶ Rammfundamente, 

¶ Bohrfundamente, 

¶ Stufenfundament und 

¶ Plattenfundament 

zum Einsatz kommen. 

 

Abb. 6 Schematische Abbildung möglicher Mastfundamenttypen (Quelle: Amprion) 

3.2.3.4 Oberflächen- und Grundwasser 

Zur Festlegung und Dimensionierung der Mastfundamente werden diverse Baugrundunter-

suchungen durchgeführt. Hierbei werden auch die Grundwasserstände an den Maststand-

orten ermittelt. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen werden in einem geotechni-

schen Bericht inkl. der Sondierungsergebnisse zusammengefasst. Auf Basis des geotech-

nischen Berichtes wird dann die Ausführungsplanung erstellt und die erwarteten Wasser-

mengen berechnet. Die Einleitstellen und die möglicherweise erforderlichen Maßnahmen 

zu Wasseraufbereitung oder Ähnlichem werden mit der zuständigen Behörde abgestimmt. 

Gleichermaßen wird das Oberflächenwasser gesammelt und den abgestimmten Einleitstel-

len zugeführt. 

In Abhängigkeit von der gewählten Gründungsform, den damit verbundenen Wasserhal-

tungsmaßnahmen und Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der Bauausführung werden 

ggf. Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich.  

Das örtliche Versickern des anfallenden Wassers ist nur bei geeigneter Örtlichkeit und Zu-

stimmung des Grundstückseigentümers bzw. Nutzungsberechtigten möglich. Aus diesem 

Grunde ist davon auszugehen, dass das anfallende Wasser abgleitet werden muss.  

3.2.3.5 Leiterseile 

Als Leiter kommen sogenannte Bündelleiter zum Einsatz. Bei diesen handelt es sich um 

ein Bündel aus jeweils vier einzelnen Leiterseilen, die mit Abstandshaltern miteinander ver-

bunden sind. Die Bündelleiter werden an Isolatorenketten (Miteinander verbundene Isolato-

ren) an den Traversen der Masten aufgehängt. 
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An der Spitze der Masten wird das Erdseil geführt. Dieses dient aufgrund seiner erhöhten 

Lage einerseits dem Blitzschutz, andererseits wird darin ein Lichtwellenleiter für die zum 

Netzbetrieb nötige Informationstechnik geführt. Es können auch zwei Erdseile bei Masten 

mit geteilter Erdseilspitze zum Einsatz kommen. Die Ableitung von durch Blitzschlag einge-

brachter Elektrizität erfolgt über die Erdung der Masten.  

3.2.3.6 Beschilderung/Nummerierung 

Die Mastnummerierung erfolgt fortlaufend entsprechend dem Leitungsverlauf beginnend 

mit Mastnummer eins im Bereich der Umspannanlage Merzen.  

3.2.4 Bauzeit 

Zum aktuellen Zeitpunkt können keine Aussagen zu Bauzeiten getroffen werden. Der Bau-

beginn hängt ab von der ggf. abschnittsweisen Erteilung der Planfeststellungsbeschlüsse 

sowie von möglichen Bauausschlusszeiten, die ggf. im weiteren Projektverlauf im Rahmen 

der Landschaftspflegerischen Begleitplanung bzw. durch Restriktionen z.B. technischer Na-

tur gegeben sind. Grundsätzlich sollen Eingriffe durch Bauarbeiten so gering wie möglich 

gehalten werden. 

3.2.5 Betriebsphase 

3.2.5.1 Kontrolle und Reparatur 

Die Leitungen werden durch wiederkehrende Prüfungen (Inspektionen) auf ihren ordnungs-

gemäßen Zustand hin überprüft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass der Abstand der 

Vegetation zu den spannungsführenden Anlagenteilen den einschlägigen Vorschriften ent-

spricht. Falls notwendig sorgen Wartungsmaßnahmen des Vorhabenträgers dafür, dass bei 

abweichenden Zuständen der Sollzustand wiederhergestellt wird. Dies können beispiels-

weise Maßnahmen an aufwachsender Vegetation sein. 

3.2.5.2 Schutzstreifen 

Für den Bau und Betrieb der 380-kV-Freileitungen ist beiderseits der Leitungsachse ein 

Schutzstreifen erforderlich, damit die Amprion GmbH die nach der Europa-Norm EN 50341 

geforderten Mindestabstände zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft gewährleisten kann. 

Die Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen vom Masttypen, der aufliegenden Besei-

lung, den eingesetzten Isolatorketten und dem Mastabstand abhängig. 

In Waldbereichen wird der Schutzstreifen ggf. erweitert um Auswirkungen durch umfallende 

Bäume in Richtung der Leitung zu begegnen, außerdem gehen die Bäume in diesen Berei-

chen mit ihren Endwuchshöhen in die Berechnungen ein. Im Bereich des Schutzstreifens 

bestehen ferner Höhenbeschränkungen hinsichtlich Gehölzaufwuchs und Bebauungsbe-

schränkungen. Aus Sicherheitsgründen wird ein paralleler Schutzbereich gesichert.  
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Eine landwirtschaftliche Nutzung ist im Schutzbereich in der Regel unter Berücksichtigung 

der Sicherheitsabstände zu den Leiterseilen möglich (vgl. Abb. 7).  

Da die Schutzstreifenbreite insbesondere vom eingesetzten Masttyp, sowie der Masthöhe 

und dem Mastabstand (Spannfeldlängen) abhängt, kann diese erst im Rahmen der Plan-

feststellung festgelegt werden. Im Regelfall liegt diese im Bereich von ca. 30 m bis ca. 

80 m, für die Unterlagen wird von einer einheitlichen Breite von ca. 55 m ausgegangen.  

 

Abb. 7 Schutzstreifen von Energiefreileitungen 

Im Rahmen der späteren Detailplanung werden diese Planungseckwerte überprüft. Bei be-

sonderen Anforderungen kann von ihnen abgewichen werden. 
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3.2.5.3 Emissionen von Schall und Luftschadstoffen 

Im Bau wird auf eine schonende und Schadstoff- und Schallemissionsarme Durchführung 

der Maßnahmen geachtet. Weitere Festlegungen werden im Planfeststellungsverfahren 

u. a. im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung getroffen. 

3.3 Erdkabel 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich, wie in Kapitel 1.1 beschrieben, um ein Pilot-

projekt zur Teilerdverkabelung. Danach kann die Leitung gemäß § 4 Abs. 1 BBPlG auf 

technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten als Erdkabel zur Höchstspannungs-

Drehstrom-Übertragung errichtet und betrieben werden.  

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Höchstspannungsfreileitung und einem 

Höchstspannungskabel besteht allerdings darin, dass die Freileitung ein relativ einfaches, 

ein Kabel jedoch ein hochkomplexes System ist, bei dem auf kleinsten Isolierdistanzen 

hohe Spannungen sicher beherrscht werden müssen. Im Höchstspannungsbereich kom-

men heute fast ausschließlich nur Kunststoffkabel mit einer Isolationsschicht aus vernetz-

ten Polyethylen (VPE) zum Einsatz. Daher wurden bislang weltweit nur vergleichsweise 

wenige Systemkilometer verlegt, zumeist innerstädtisch in Tunnelanlagen.  

Allerdings dürfen auch die folgenden Aspekte nicht unbeachtet bleiben, die im Falle der 

Realisierung einer Leitung als Erdkabel eintreten: 

¶ Der großräumige Einsatz von 380-kV-Drehstrom-Erdkabeln ist im Höchstspannungs-

netz noch nicht erprobt. Die Erprobung soll nach den gesetzlichen Grundlagen in den 

Pilotvorhaben gemäß § 4 Abs. 1 BBPlG in Verbindung mit Anlage zu § 1 Abs. 1 sowie 

§ 2 EnLAG i. V. m. der Anlage zum EnLAG stattfinden. 

¶ 380-kV-Erdkabel können nur in Teilstücken von bis ca. 1.000 mï1.300 m transportiert 

und verlegt werden. Die Verbindung zwischen zwei Teilstücken muss durch Verbin-

dungsmuffen hergestellt werden. Diese Verbindungsmuffen sind anfälliger für Störun-

gen als das Kabel selbst. Mit zunehmender Länge der Kabeltrasse erhöht sich die An-

zahl der erforderlichen Muffen und damit das Ausfallrisiko.  

¶ VPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als Freileitungen. Jeder Kabelfehler 

ist aber mit einem ungleich größeren Schaden und wesentlich längeren Reparaturzei-

ten verbunden.  

¶ Die Realisierung des Vorhabens als Erdkabel hat eine höhere Flächeninanspruch-

nahme und einen erheblichen Eingriff in das Bodengefüge zu Folge, der unter Um-

ständen Auswirkungen auf Flora, Fauna, Hydrologie und Bodenstruktur hat. Der Flä-

chenverbrauch ist einerseits auf die Leitung, andererseits aber auch auf die notwendi-

gen Kabelübergabestationen (KÜS) zurückzuführen. 
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¶ Darüber hinaus besteht innerhalb des Schutzstreifens ein Überbauungsverbot. Gleich-

zeitig dürfen keine tiefwurzelnden Pflanzen angepflanzt werden, was insbesondere 

eine Beeinträchtigung der forstwirtschaftlichen Nutzung des Schutzstreifens zur Folge 

hat. 

¶ Schließlich beinhaltet die Realisierung des Vorhabens als Erdkabel einen deutlich hö-

heren finanziellen Mehraufwand als eine Realisierung im Wege einer Höchstspan-

nungsfreileitung. Unter Berücksichtigung der Kabelübergabestationen inkl. der ggf. er-

forderlichen Drosseln, liegen die Investitionskosten einer 380-kV-Kabelanlage aus 

heutiger Sicht ca. bei dem 4ï10-fachen der Investitionskosten für die Realisierung ei-

ner 380-kV-Freileitung. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass dem Gesetz-

geber grundsätzlich die Mehrkosten bei einer Erdverkabelung bekannt waren.  

3.3.1 Technische Rahmenbedingungen des Einsatzes Erdkabel im 380-kV 

Drehstrombereich 

Die Errichtung eines Erdkabelabschnittes ist immer vor dem Hintergrund des Pilotcharak-

ters des Erdkabels, einschließlich der damit verbundenen Risiken für den Betrieb und die 

Versorgungssicherheit mangels Erfahrung sowie der zu erwartende finanzielle Mehrauf-

wand abzuwägen. 

Die Teilverkabelung von geplanten 380-kV-Stromkreisen führt zu komplexen physikali-

schen Phänomenen und Wechselwirkungen, die bei reinen Freileitungsübertragungsstre-

cken nicht vorhanden sind oder deutlich geringer ausfallen. Diese komplexen technischen 

Phänomene sind zwar grundsätzlich weitestgehend bekannt, aber abhängig von der jewei-

ligen ï volatilen ï Netzsituation sowie der Länge und Anzahl der potentiellen Erdkabelab-

schnitte. Dies erfordert umfassende Netzstudien sowie das Sammeln von Erfahrungen, um 

den Einfluss der AC-Verkabelung auf den Netzbetrieb zu untersuchen.  

Die Betriebsmittel (Leistungsschalter, Ableiter, Kompensationseinrichtungen usw.) und 

Kundenanlagen müssen zu jeder Zeit entsprechend sicher betrieben werden können und 

Netzstörungen sind unbedingt zu vermeiden. Weder Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit noch 

Qualität des Übertragungsnetzes dürfen durch die zusätzliche AC-Verkabelung nicht beein-

trächtigt werden.  

Die technischen Restriktionen beruhen auf einem grundsätzlich anderen netztechnischen 

Verhalten der Erdkabelabschnitte gegenüber einem Freileitungssystem. Aufgrund der viel-

fach höheren Kapazitätsbeläge von Kabeln gegenüber Freileitungen wirken sich diese bei 

Netzausbaumaßnahmen unterschiedlich stark auf die Größe der Netzresonanzfrequenzen 

aus. Durch im Netz immer vorhandene Oberschwingungen können die Netzresonanzfre-

quenzen, welche die Frequenzcharakteristiken von elektrischen Energieversorgungsnetzen 

beschreiben und als die kritischen Netzfrequenzen zu bezeichnen sind, angeregt werden.  
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Fallen die Oberschwingungsfrequenz und die Netzresonanzfrequenz zusammen, ergibt 

sich in Abhängigkeit von der Art der oberschwingungserzeugenden Anlagen, die sich ent-

weder als Oberschwingungsspannungs- oder Stromquellen verhalten, eine sehr große 

Spannungs- oder Stromverzerrung an den Reihen- bzw. Parallelresonanzstellen.  

Daraus resultiert u. a. eine Beeinträchtigung der Spannungsqualität, die zu Störungen, 

Überlastungen und Zerstörungen von Netzelementen führen kann. Bei zunehmendem An-

teil der Erdkabelabschnitte werden die vorgenannten Netzresonanzstellen im Frequenz-

band nach unten verschoben (teilweise deutlich unter die fünfte Harmonische) und es tre-

ten dadurch auch mehr Resonanzstellen im KHz-Bereich auf. Die Auswirkungen im höhe-

ren Frequenzbereich sind vor allem bei dem zunehmenden Betrieb mit Umrichter basierter 

Erzeugung noch im Detail zu untersuchen. Die Netzresonanzstellen sind hierbei äußerst 

sensitiv, d. h.  

¶ Schalthandlungen ï die im Netzbetrieb notwendig sind - erhöhen bei zunehmender 

AC-Verkabelung die Wahrscheinlichkeit, ungewollt Resonanzstellen anzuregen 

¶ der Betrieb des Übertragungsnetzes mit vielen verkabelten Hybrid-Stromkreisen wird 

deutlich komplexer und dadurch bei zunehmenden Eingriffen (Schalthandlungen) im 

hochbelasteten Übertragungsnetz zwangsläufig auch störungsanfälliger 

¶ die Netzzuverlässigkeit und die Systemsicherheit können bei vielen AC-Verkabelung 

beeinträchtigt werden  

Es ergeben sich Grenzen und Risiken im Hinblick auf die zunehmende AC-Verkabelung 

durch die zunehmende Komplexität des Netzes für die Netzführung.  

Zu den vorgenannten Effekten bestehen im großräumigen Maßstab noch keine Betriebser-

fahrungen, so dass grundsätzlich mit Augenmaß an zusätzliche Erdkabelabschnitte heran-

gegangen werden muss und der Einsatz eines Erdkabelabschnittes einer sorgfältigen Ab-

wägung bedarf. Von einem umfangreichen Einsatz der Teilerdverkabelung im AC-Bereich 

ist daher aus den genannten netztechnischen Gesichtspunkten derzeit abzusehen um zu-

nächst mit den Pilotstrecken ausreichend Erfahrung im Netzbetrieb zu sammeln. 

Neben den vorgenannten technischen Aspekten spielen auch die erhöhten Kosten eine 

Rolle. Die Investitionskosten bei einer 380-kV-Kabelanlage liegen bei dem etwa vier- bis 

zehnfachen gegenüber einer 380-kV-Freileitung. Dabei verschlechtert sich die Relation 

umso mehr, je kürzer der Erdkabelabschnitt ist. Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass 

ein häufiger Wechsel zwischen Freileitungs- und Erdkabelabschnitten im technischen Be-

trieb zu Problemen führen kann (s. o.).  
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3.3.2 Technische Daten der Kabelanlagen 

Der wesentliche technische Unterschied zwischen Starkstromkabeln und Freileitungen be-

steht im verwendeten Dielektrikum, d.h. der umgebenden Isolierung. Bei Freileitungen be-

steht diese aus der die Leiter umgebenden Luft, die sich immer wieder erneuert. Bei Ka-

beln, die im Erdreich liegen, müssen dafür andere Materialien eingesetzt werden. Seit den 

70er-Jahren hat sich als Isoliermedium ein Kunststoff in Form von Polyethylen (PE) durch-

gesetzt. Später wurde dann durch zusätzliche Vernetzung des Werkstoffes eine erhebliche 

Verbesserung der Isolationseigenschaften erreicht. Vernetztes Polyethylen (VPE) zeichnet 

sich im Vergleich zu den früher verwendeten Isolierstoffen durch höhere thermische Belast-

barkeit aus und wird heute im Kabelbau überwiegend eingesetzt. In Abb. 8 ist der Aufbau 

eines 380-kV-Kabels beispielhaft ersichtlich. 

 

Abb. 8 Aufbau eines 380-kV-VPE-Kabel-Beispiels (Quelle: Nexans) 
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In jedem Kabel wird im Bereich des Kabelschirms zusätzlich ein Temperatur-Lichtwellenlei-

ter mitgeführt, um im späteren Betrieb über ein Temperaturmonitoring die Kabelanlagen 

hinsichtlich der Leitertemperatur genau überwachen zu können. Des Weiteren ist geplant, 

die Kabelanlagen über Teilentladungsmessungen an den Kabelendverschlüssen (Anfang 

und Ende der Kabelanlage) und den Verbindungsmuffen im Betriebszustand zu überwa-

chen. 

Die Übertragungskapazität eines 380-kV-VPE-Kabelssystems liegt ï bedingt durch die 

praktisch umsetzbaren Kabelquerschnitte ï unter dem eines Freileitungssystems. Zur Er-

höhung der verfügbaren Querschnitte bzw. zur Vermeidung von Engpässen werden daher 

für einen Stromkreis jeweils zwei Kabelsysteme parallel betrieben. 

Um die zwei 380-KV-Freileitungsstromkreise des antragsgegenständlichen Vorhabens in 

ein Erdkabelsystem zu überführen, sind vier parallele Kabelsysteme notwendig. Jedes Ka-

belsystem besteht aus drei Einzeladern. Insgesamt werden folglich zwölf Einzeladern be-

nötigt. Der Kabelschutzstreifen beansprucht somit im Erdkabelabschnitt eine Breite von bis 

zu ca. 25 m bis 30 m. In der Bauphase ist eine Trassenbreite von ca. 45 m (Arbeitsstreifen) 

zu erwarten.  

3.3.3 Kabelübergabestationen 

Für die Verbindung zwischen Teilverkabelungsabschnitten und solchen, die als Freileitung 

ausgeführt werden, ist die Errichtung von Übergangsbauwerken, sog. Kabelübergabesta-

tionen (KÜS), sowie ggf. Drosselspulen, erforderlich. Die Grundfläche der KÜS beträgt zwi-

schen ca. 1 bis 2,5 ha.  

Für eine 380-kV-Anlage wird eine Ausführung mit zwei Portalen als Stahlgitterkonstruktion 

ähnlich den Freileitungsmasten die Regel sein. Neben den Portalen sind Höchstspan-

nungsgeräte für den Übergang von Freileitung auf Kabel erforderlich, die auf Einzelfunda-

menten gegründet werden. Die Portale werden, falls die Bodenverhältnisse und Örtlichkei-

ten dies zulassen, mittels Blockfundamenten gegründet. Die frostsichere Gründungstiefe 

beträgt ï bei allen Fundamenten ï mindestens 0,80 m und ist im Fall von Einzel- und Flä-

chengründungen einzuhalten. Im Fall nicht ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes, 

ungünstigen hydrologischen Bedingungen oder höher statischen Belastungen können deut-

lich größere Gründungstiefen erforderlich sein oder auch hier Pfahlgründungen, wie sie bei 

den Freileitungsmasten zum Einsatz kommen. Für Kabelübergabestationen, die sich nicht 

unmittelbar neben Straßen oder Wegen befinden, wird eine dauerhafte Zufahrt notwendig. 
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3.3.4 Bauablauf 

3.3.4.1 Die Bauabwicklung in offener Bauweise 

Im Regelfall wird die Kabelanlage in offener Bauweise errichtet.  

Bei einem vergleichbaren, bereits realisierten Erdkabelprojekt der Amprion GmbH bei Bor-

ken (Vorhaben Ă380-kV-Leitung Niederrhein/Wesel ï Pkt. Meppenñ) wurde die Kabeltrasse 

durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geführt. In diesem Fall beträgt die Regellegetiefe 

ca. 1,8 m (Oberkante Leerrohr), der Achsabstand der Einzelkabel einer Kabelanlage be-

trägt ca. 0,6 m und der Mittelabstand zwischen 2 Kabelanlagen liegt bei ca. 2,1 m.  

Die notwendigen Abstände ergeben sich aus der prognostizierten Übertragungsleistung. 

Diese war beim zuvor genannten Projekt jedoch deutlich niedriger, so dass bei vorliegen-

dem Projekt mit größeren Abständen der Kabel zueinander und somit einer leichten Ver-

breiterung des späteren Schutzstreifens zu rechnen ist. 

Bei dem o. g. Projekt in Borken wurden die 380-kV-Einzelkabel in Kunststoff-Kabelschutz-

rohre DN 250 mm eingezogen. Eine Darstellung des Kabeltrassenaufbaus ist dem Regel-

grabenprofil Abb. 9 zu entnehmen. 

 

Abb. 9 Grabenprofil mit Regelquerschnitt einer 380-kV-Erdkabeltrasse mit vier Kabelsyste-
men als Alternative für zwei 380-kV-Stromkreise (Quelle: Amprion) 

Grundsätzlich handelt es sich bei den Dimensionsangaben um ein Regelgrabenprofil von 

dem abgewichen werden kann. So unterscheiden sich beispielsweise im Bereich von Ka-

bel-Verbindungsmuffen und bei grabenloser Querung die Kabeltrassenbreite und die Verle-

getiefe vom Regelprofil. Ebenso können sich im Rahmen der Bauausführungsplanung in 

Abhängigkeit von den örtlichen Bedingungen bei notwendigen Kreuzungen mit anderen 

End- und Versorgungsleitungen, Straßen, Gewässern, Bodenaufbau, Topographie etc., Ab-

weichungen zum Regelgrabenprofil ergeben. In Abweichung zum Regelgrabenprofil in offe-

ner Bauweise werden Kreuzungen in geschlossener Bauweise gequert, sofern geboten. 

Vor Beginn der Baumaßnahme muss in Trassenabschnitten mit hoch anstehendem Grund-

wasser das Grundwasser, in ca. 150 m Abschnitten entlang der Kabeltrasse, temporär für 

ca. zwei Wochen bis kurz unter Grabensohle künstlich abgesenkt werden.  
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Dies gilt nur für die Schutzstreifenbreite und nicht für die Arbeitsstreifenbreite. Bei ge-

schlossenen Bauverfahren in Kreuzungsbereichen (Bahn, Autobahn, Gewässer, etc.) wird 

keine Grundwasserabsenkung durchgeführt. 

Die Baumaßnahme umfasst Tiefbaumaßnahmen, wie das Erstellen einer Kabelschutzrohr-

anlage, das Verlegen der 380-kV-Kabel, sowie die Montage der Muffen und Endver-

schlüsse. Die Nachrichten- und Steuertechnik kann in separaten Kabelschutzrohren geführt 

werden 

Die einzelnen Teilvorgänge lassen sich wie folgt beschreiben: 

1) Zunächst beginnt das abschnittsweise Ausheben des einseitigen Kabelgrabens. Der 

Aushub wird in Abhängigkeit von der jeweils vorgefundenen Anzahl an Bodenschich-

ten schichtweise abgetragen und in getrennten Bodenmieten, gemäß dem Boden-

schutzkonzept seitlich gelagert. 

2) Im nächsten Schritt erfolgt der Einbau und die Ausrichtung der Kabelschutzrohranlage. 

Richtungsänderungen werden mit elastischen Bögen vorgenommen. Bereits bei dem 

Trassenfindungsprozess wird darauf geachtet, dass die Rohrstränge elastisch mit ei-

nem Biegeradius von 20 m verlegt werden können.  

3) Die eigentliche Einbettung der Kabelschutzrohre erfolgt mit thermisch stabilisiertem 

Bodenmaterial. Dieses weist eine optimierte Wärmeleitfähigkeit auf, so dass die im Be-

trieb entstehende Wärme gleichmäßig über eine möglichst große Fläche in das umge-

bende Erdreich abgegeben werden kann und punktuelle Temperaturspitzen verhindert 

werden. 

4) Mit Ausnahme des Oberbodens erfolgt nun die lagenweise Rückverfüllung der ur-

sprünglich vorgefundenen Bodenschichten in das Grabenprofil. Die Verlegung der be-

nachbarten Kabelschutzrohre erfolgt im direkten Anschluss ablaufgleich, sodass nach 

Umsetzen der temporären Baustraße in den nächsten Abschnitt und das Anlegen bzw. 

die Wiederherstellung der endgültigen Flächendrainage der Oberboden zeitnah wieder 

aufgebracht werden kann. 

5) Nach Fertigstellung der kalibrierten und druck-geprüften Schutzrohranlagen werden 

die Bereiche um die Muffengruben temporär ertüchtigt und für den Kabelzug vorberei-

tet. 

Während der Bauausführungsphase ist für die Zugänglichkeit der Kabeltrasse die Benut-

zung öffentlicher und privater Straßen und Wege notwendig. Soweit die Straßen und Wege 

keine ausreichende Tragfähigkeit oder Fahrbahnbreite aufweisen, werden in Abstimmung 

mit den jeweiligen Ansprechpartnern temporäre Ertüchtigungsmaßnahmen abgestimmt. 
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3.3.4.2 Die Bauabwicklung in geschlossener Bauweise 

Grundsätzlich wird für eine Erdkabelstrecke in der Wechselstromtechnik eine Verlegung 

der Schutzrohre in offener Bauweise angestrebt. Je nach örtlichen Gegebenheiten und inf-

rastrukturellen und sonstigen beträchtlichen Raumwiderständen müssen gegebenenfalls 

grabenlose Bauverfahren angewandt werden. Dies können z. B. Querungen von Gewäs-

sern, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur bzw. Verkehrsinfrastruktur sein. In diesen Fällen 

können Pilotrohrvortriebe, Horizontalspülbohrverfahren (HDD), Mikrotunnelbau sowie Tun-

nelvortriebe etc. zum Einsatz kommen. Erst nach einer detaillierten Untersuchung der örtli-

chen Gegebenheiten kann hierbei eine Entscheidung hinsichtlich des sinnvollsten Verfah-

rens getroffen werden. Die endgültige Bauweise wird erst im Rahmen der Genehmigungs-

planung für das Planfeststellungsverfahren festgelegt.  

3.3.4.3 Kabelverlegung und -montage  

Das Kabel wird grundsätzlich in mehreren Teillängen mit bis zu 1.300 m geliefert. Die Län-

gen sind hierbei im Regelfall durch die maximal mögliche Belastung von Brückenbauwer-

ken und Engstellen bei Ortsdurchfahrten auf dem Transportweg begrenzt. Zur Verbindung 

der o. g. Teillängen sind Muffenverbindungen erforderlich, bei denen Auskreuzungen der 

Kabelschirme (sogenanntes ĂCrossbondingñ) zur Begrenzung der Schirmstrºme erfolgen 

können. Die Notwendigkeit des Crossbondings ist projektspezifisch und muss im Einzelfall 

im Rahmen der technischen Detailplanung geprüft werden. 

Die Muffen sind nach der Fertigstellung unterirdisch angeordnet (vgl. Abb. 10). Die Schirm-

auskreuzungen der Muffen werden, wenn möglich am Straßenrand in einem Crossbonding-

Schacht realisiert (vgl. Abb. 11).  

 

Abb. 10 Kabelmuffe, exemplarische Darstellung (Quelle: Amprion) 
























































































































































































































